
   

Universitätsstadt Siegen, 21.03.2024 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Bauausschusses vom 08.11.2023 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
11. Grundsatzbeschluss zur Steuerung des Ausbaus der Windenergie in Siegen 
 

Vorlage Nr. VL 1559/2023  
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Siegen beschließt, den Grundsatzbeschluss als informellen Handlungs-
leitfaden, um in der Regel das Verwaltungshandeln nach einheitlichen und nachvollzieh-
baren Kriterien vorzugeben.  

2. Der Rat der Stadt Siegen beschließt, dass Änderungen des Flächennutzungsplanes (Posi-
tivplanungen) erst in Frage kommen, wenn Windenergiebereiche im Regionalplan darge-
stellt sind und bekannt gemacht wurde, dass die Teilflächenziele für die Planungsregion 
Arnsberg erreicht werden. 

3. Der Rat der Stadt Siegen beschließt, dass Änderungen des Flächennutzungsplanes (Posi-
tivplanungen) den städtebaulichen Ausschlusskriterien gemäß Anlage 1 in der Regel nicht 
widersprechen sollen. 

4. Der Rat der Stadt Siegen beschließt, dass Änderungen des Flächennutzungsplanes (Posi-
tivplanungen) für Einzelanlagen in der Regel ausgeschlossen sind. 

5. Der Rat der Stadt Siegen beschließt, dass die erforderlichen Unterlagen, i.d.R. Planurkun-
de, Begründung und Umweltbericht sowie alle zusätzlich erforderlichen Gutachten durch 
den Flächeneigentümer oder den beauftragten Projektierer beizubringen sind. 

6. Der Rat der Stadt Siegen beschließt, dass während der Übergangsregelung das gemeind-
liche Einvernehmen nach § 36 BauGB für die Errichtung und den Betrieb von Windener-
gieanlagen auf Flächen, die den Kriterien gemäß Anlage 1 nicht wiedersprechen, in der 
Regel nicht versagt werden soll. 

 
Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür (1 Gegenstimme/ 3 Enthaltungen (Grüne)) 
 28. BA 08.11.2023 
 
 
 




